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Von Marc Loeffler, Andreas Mitschele und Nico Strohmaier

Rechtsprechung zum Thema Bank
entgelte kann zu beträchtlichen Um
satzeinbußen führen. Die Autoren 
bewerten die bisherigen Urteile kri
tisch: Zum einen sehen sie Wider
sprüche. Zum anderen werde mit der 
Missachtung des Verursacherprinzips 
auch die Lenkungsfunktion von Prei
sen ausgeschaltet, was Quersubven
tionierung zur Folge hat. Als Alterna
tive plädieren die Autoren für eine 
marktwirtschaftliche Lösung, die Ent
gelte dann unkontrolliert lässt, wenn 
sich der Kunde im Wissen um diese 
Entgelte für die Dienstleistung ent
scheidet.  Red. 

Mit dem Thema Bankentgelte haben sich 
der Bundesgerichtshof (BGH) und im Be-
sonderen die Instanzgerichte bereits in 
zahlreichen Urteilen auseinandergesetzt. 
Diese Urteile wurden oftmals von einem 
enormen Medienecho begleitet und hatten 
somit einen negativen Einfluss auf die Re-
putation der betroffenen Institute. Die Er-
hebung unzulässiger Entgelte bedroht je-
doch nicht nur den Ruf einer Bank. Wenn 
ein solches Entgelt nicht mehr erhoben 
werden darf, kann dies auch zu signifi-
kanten Ertragseinbußen führen. Hinzu 
kommen unter Umständen noch Kosten 
für Abmahnungen von Verbraucherschutz-
verbänden sowie Rückforderungsansprü-
che von Kunden.

Bankentgelte sind üblicherweise für eine 
Vielzahl von Verträgen vorformuliert und im 
Preis- und Leistungsverzeichnis eines  
Ins tituts schriftlich fixiert. Es handelt sich 
dabei in der Regel um wirksam in den Ver-
trag einbezogene Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen (AGB) im Sinne der §§ 305 ff. 
BGB. Ein Entgelt hat daher vor Gericht nur 
Bestand, wenn es den dort niedergelegten 
Maßstäben entspricht (siehe Abbildung).

Entsprechend der Systematik der §§ 305 
ff. BGB wird zunächst geprüft, ob aus der 
Entgeltregelung Zahlungszeitpunkt und Hö-
he des Entgelts ersichtlich werden (Trans-
parenzgebot, § 307 I S. 2 BGB). Anschlie-
ßend wird untersucht, ob der Kunde durch 
dieses unangemessen benachteiligt wird 
(§ 307 I BGB). Diese Prüfung erfolgt jedoch 
nur, wenn das Entgelt von der Rechtspre-

chung überprüft werden darf (Kontrollfähig-
keit, § 307 III BGB).

Die Frage des Verstoßes gegen das Trans-
parenzgebot ist in der Prüfung vorgelagert, 
da das Transparenzgebot ausnahmslos für 
alle Klauseln gilt, gleichgültig ob diese 
kontrollfähig im Sinne von § 307 IIII BGB 
sind oder nicht.1) Gleichwohl zeigt ein Blick 
auf die bisherige Rechtsprechung, dass der 
Prüfungsschwerpunkt auf die Kontrollfähig-
keit der Klausel gelegt wird. Dies liegt zum 
einen daran, dass für die Rechtsprechung 
in nahezu allen Fällen mit der Kontrollfä-
higkeit der Klausel zugleich die Unwirk-
samkeit verbunden ist.2) Zum anderen sind 
Entgeltklauseln nur selten so unklar abge-
fasst, dass damit ein Verstoß gegen das 
Transparenzgebot verbunden wäre.

Drei Fallgruppen 

Um kontrollfähige von nicht kontrollfähigen 
Entgelten zu unterscheiden, entwickelte die 
Rechtsprechung spezielle Fallgruppen. 
Wenn das Entgelt einer der Fallgruppen 
zugeordnet werden kann, sieht es die 
Rechtsprechung als kontrollfähig an. Bisher 
sind fünf Fallgruppen bekannt, von denen 
bereits vier durch den BGH ausgeurteilt 
wurden. Drei dieser Fallgruppen werden im 
Folgenden ausführlich dargestellt, da sie 
für die Praxis besonders relevant sind.

Zur ersten Fallgruppe gehören alle Ent-
gelte für Arbeiten und Aufwendungen im 
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Eigeninteresse der Bank, die keine Dienst-
leistung für den Kunden darstellen. Hier-
unter fällt beispielsweise das Entgelt für die 
Bearbeitung eines Pfändungs- und Über-
weisungsbeschlusses. Hier hat die Bank 
ein Interesse daran, nicht an den falschen 
Gläubiger auszuzahlen und zudem einer 
Schadenersatzpflicht durch einen nicht 
fristgerecht bearbeiteten Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss zu entgehen. Der 
Schuldner hingegen hat keinerlei Vorteile 
aus der Bearbeitung eines Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses. Ihm wäre es 
vielmehr am liebsten, die Bank würde die 
Pfändung überhaupt nicht beachten.3) Im 
Gegensatz dazu handelt es sich bei der 
Zusendung einer SMS-TAN um eine echte 
Dienstleistung für den Kunden, bei der die 
Bank kein eigenes Interesse hat. Diese 
stellt daher eine Sonderleistung dar, die 
gesondert bepreist werden darf.

Zur zweiten Fallgruppe zählen alle Ent-
gelte für Arbeiten und Aufwendungen, die 
die Bank zur Erfüllung einer unselbststän-
digen vertraglichen Nebenpflicht tätigt. Als 
Beispiel lässt sich ein Entgelt für Abhe-
bungen und Einzahlungen am Bankschal-
ter anführen. Die Bank erfüllt durch eine 
Auszahlung lediglich einen Zahlungsan-
spruch des Kunden und im Hinblick auf 
Einzahlungen ist sie zur Annahme gesetz-
licher Zahlungsmittel vertraglich verpflich-
tet. Daher darf für Abhebungen und Ein-
zahlungen am Bankschalter grundsätzlich 
kein Entgelt erhoben werden (sogenanntes 
Schalterurteil). Eine Ausnahme hierzu bil-
den lediglich Girosondermodelle und Mo-
delle mit Freipostenregelungen. Auch ein 
Entgelt für die Benachrichtigung über die 
Nichteinlösung einer Lastschrift gehört in 
diese Gruppe und darf daher nicht in Rech-
nung gestellt werden. In diesem Fall ist 
eine Bank nämlich vertraglich verpflichtet, 
den Kunden auf eine Nichteinlösung hin-
zuweisen, um ihm die Möglichkeit zu ge-
ben, die potenziell nachteiligen Folgen 
durch entsprechende Dispositionen abzu-
wenden. Die Rechtsprechung zu diesen 
Entgelten wird allerdings durch das neue 
Zahlungsverkehrsrecht hinfällig, das spä-
ter ausführlich erläutert wird.

Die dritte Fallgruppe beinhaltet Entgel-
te für Arbeiten und Aufwendungen, die die 
Bank zur Erfüllung eigener gesetzlicher 
Pflichten tätigt. Hierunter fällt beispiels-
weise ein Entgelt für die Erteilung einer  
Löschungsbewilligung. Die Bank ist ge-
setzlich verpflichtet, die zur Sicherheiten-
rückgabe notwendigen Urkunden unent-
geltlich zu erteilen. Auch für die Verwaltung 
von Freistellungsaufträgen darf kein Entgelt 
verlangt werden, da Kreditinstitute zur un-
entgeltlichen Einziehung von Steuern ge-
setzlich verpflichtet sind. Dazu gehört es 
auch, die Voraussetzungen für die Einbe-
haltung und die Abberufung von Steuern 
zu prüfen.

Sittenwidrigkeit von Entgelten

Während sich Rechtsprechung und Lite-
ratur bereits vielfach mit Entgeltklauseln 
unter dem Gesichtspunkt der AGB-Kon t  rolle 
auseinandergesetzt haben, wurde der Prü-
fungsmaßstab des § 138 BGB (Sittenwid-
rigkeitskontrolle) bisher weitestgehend 
ausgeblendet. Obgleich die Kriterien im 
Bereich der AGB-Kontrolle wesentlich stren-
ger sind, ist dieser alternative Prüfungs-
maßstab immer dann hilfreich, wenn eine 
AGB-Kontrolle wegen der Einschränkungen 
des § 307 III BGB scheitert (Abbildung).

Bei Bankentgelten kommt eine Sittenwid-
rigkeit insbesondere über § 138 I BGB in 
Verbindung mit den Grundsätzen über das 

wucherähnliche Geschäft infrage. Danach 
ist ein Bankentgelt dann sittenwidrig, 
wenn ein auffälliges beziehungsweise 
besonders grobes Missverhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung vor-
liegt. Im Bereich der Bankentgelte dürfte 
ein besonders grobes Missverhältnis zu-
mindest dann erreicht sein, wenn das 
Entgelt die tatsächlichen Kosten um mehr 
als 500 Prozent übersteigt.4) Die weiterhin 
notwendige verwerfliche Gesinnung wird 
widerlegbar vermutet.5) 

Ein besonders grobes Missverhältnis kann 
insbesondere dann vorliegen, wenn ein in 
der Höhe unbeschränkter Teilbetrag eines 
Umsatzes als Entgelt festlegt wird. Bei-
spielsweise erheben viele Banken ein Ent-
gelt für Fremdwährungsüberweisungen in 
Höhe eines bestimmten Promillebetrages 
(zum Beispiel 1,5 Promille). Für eine Aus-
landsüberweisung über 100 000 Euro 
würden also 150 Euro fällig und bei einer 
Million Euro mit 1 500 Euro das Zehn-
fache. Die effektiv für die Bank anfallenden 
Kosten sind jedoch im zweiten Fall kaum 
höher, sodass in derartigen Fällen von 
einem besonders groben Missverhältnis 
auszugehen sein dürfte. 

Da eine verwerfliche Gesinnung in diesem 
Fall vermutet wird, wird es der Bank 
schwer fallen, sich zu exkulpieren. Inso-
fern sind solche Entgelte als äußerst be-
denklich einzustufen, da sie schnell in den 
Verdacht der Sittenwidrigkeit geraten. Ge-
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richtliche Entscheidungen hierzu liegen 
allerdings bis dato nicht vor.

Bestimmungen des  
neuen Zahlungsverkehrsrechts

Im Zuge der Neuregelung des Zahlungs-
verkehrsrechts wurde § 676 b II in das 
BGB eingefügt. Nach dessen Satz 1 sind 
alle Ansprüche und Einwendungen des 
Zahlungsdienstenutzers nach Ablauf von 
13 Monaten ausgeschlossen, wenn dieser 
die Bank von einem nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang bis dahin nicht unterrichtet hat. Im 
Vergleich zur Einrede der Verjährung, bei 
der die Ansprüche nach Erhebung nur 
nicht mehr durchsetzbar sind, erlöschen 
diese Ansprüche bei Anwendung des 
§ 676 b II BGB vollständig.6) 

Im Bereich der Bankentgelte könnte 
§ 676 b II BGB im Rahmen des Saldoaner-
kenntnisses Bedeutung erlangen. In der 
Literatur wird darauf hingewiesen, dass 
§ 676 b II BGB eine Kondiktion des Saldo-
anerkenntnisses, die bislang den allge-
meinen Verjährungsregeln unterlag, nach 
13 Monaten ausschließe.7) Da diese dann 
nicht mehr möglich ist, kann ein Kunde 
seinem Konto zu Unrecht belastete Bank-
entgelte nach Ablauf der Ausschlussfrist 
nicht mehr zurückfordern. Momentan 
stützt sich die Rechtsprechung allerdings 
noch auf die Verjährung von Rückfor- 
derungsansprüchen bei unzulässig erho-
benen Entgelten. Durch Berufung auf 
§ 676 b II BGB könnte jedoch in Zukunft 
ein früherer Ausschluss von Rückforde-
rungsansprüchen erreicht werden.

Entgelte für Barein und auszahlungen 
am Schalter

Der BGH hatte in früherer Rechtsprechung 
ein Buchungspostenentgelt für unzulässig 
erklärt, wenn nicht mindestens fünf Frei-
posten pro Monat für Barein- und Auszah-
lungen am Schalter gewährt werden. In 
Abkehr von dieser Rechtsprechung hat 

das OLG Bamberg entschieden, dass ein 
Buchungspostenentgelt für Ein- und Aus-
zahlungen am Schalter der Inhaltskontrol-
le entzogen ist.

Der Führung eines Girokontos liegt ein 
Zahlungsdiensterahmenvertrag im Sinne 
des § 675 f Abs. 2 BGB zugrunde, der  
einen rechtlichen Rahmen für die Verwal-
tung eines Kontos zur Verfügung stellt und 
hierfür auch ausdrücklich die Verein ba- 
rung einer Vergütung zulässt. Nach dem 
Wortlaut des § 1 Abs. 2 Nr. 1 ZAG (Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz) sind als Zah-
lungsdienste insbesondere auch Dienste 
definiert, „mit denen Bareinzahlungen auf 
ein Zahlungskonto oder Barauszahlungen 
von einem Zahlungskonto ermöglicht wer-
den, sowie alle für die Führung eines Zah-
lungskontos erforderlichen Vorgänge (Ein- 
oder Auszahlungsgeschäfte)”. Damit sind 
uneingeschränkt alle Ein- und Auszah-
lungen in bar auf ein Zahlungskonto er-
fasst. Nach der Rechtsprechung des OLG 
Bamberg ist somit die Bepreisung für Ba-
rein- und -auszahlungen schon ab der 
ersten Buchung möglich. 

Zwangskontoauszüge: allenfalls  
Portokosten in Rechnung zu stellen

In der Vergangenheit stellten Banken Kon-
toauszüge üblicherweise elektronisch oder 
per Kontoauszugsdrucker zur Abholung zur 
Verfügung und sendeten diese bei Nichtab-
ruf nach einer gewissen Zeit dem Kunden 
gegen Entgelt zu (Zwangskontoauszug). 
Im Jahr 2011 trat das LG Frankfurt am 
Main dieser Praxis entgegen und urteilte 
unter Bezugnahme auf die Grundsätze der 
Rechtsprechung, dass ein Entgelt weder für 
vertragliche beziehungsweise gesetzliche 
geschuldete Tätigkeiten noch für solche, 
die allein im Interesse der Bank erbracht 
werden, erhoben werden darf. 

Dass die Bank zur regelmäßigen Übersen-
dung von Kontoauszügen verpflichtet ist, 
ergebe sich dabei aus dem neuen Zah-
lungsverkehrsrecht. Gemäß § 675 d BGB 
in Verbindung mit Art. 248 §§ 7, 8 und  

10 EGBGB habe die Bank den Kunden 
über Zahlungsvorgänge monatlich kosten-
frei zu unterrichten. Die Möglichkeit zur 
Erhebung eines Entgelts nach § 675 d III 
BGB kommt bei Zwangskontoauszügen 
zudem nicht infrage, da der Kunde allein 
durch die Nichtabholung der Kontoauszü-
ge keine Zusendung dieser verlange. Des 
Weiteren liege keine abweichende Kom-
munikationsform vor, da die Vereinbarung 
bereits eine Zusendung der Kontoauszüge 
beinhalte. Hinzu komme, dass die Zusen-
dung allein im Interesse der Bank liege, 
da sie dadurch ein Saldoanerkenntnis 
erlange. Das Landgericht Frankfurt ließ 
jedoch offen, ob zumindest das Porto als 
Aufwendungsersatz geltend gemacht wer-
den darf. Darüber hinausgehende Entgel-
te sind jedoch in jedem Fall unzulässig.

LastschriftNichteinlösung: Änderungen 
bei Entgelten für Benachrichtigungen

Vor Inkrafttreten des neuen Zahlungsver-
kehrsrechts war ein Entgelt für die Be-
nachrichtigung über die berechtigte Nicht-
einlösung einer Lastschrift unzulässig, da 
die Rechtsprechung in der Benachrichti-
gung eine vertragliche Pflicht sah, die 
nicht gesondert bepreist werden durfte. 
Gemäß § 675 o I BGB ist der Zahlungs-
dienstleister nun jedoch berechtigt, dem 
Zahlungsdienstenutzer in diesem Fall 
(§ 675 f III S. 2 BGB) ein Entgelt in Rech-
nung zu stellen.
 
Mit Wirkung zum Juli 2012 stellten die 
Banken nun ihre Lastschriftbedingungen zu 
einem Modell der Vorabautorisierung um. 
Die Einzugsermächtigungslastschrift stellt 
seitdem einen Zahlungsauftrag im Sinne 
von § 675 f III S.2 BGB dar, sodass hierfür 
gemäß § 675 o I BGB auch ein Entgelt ver-
langt werden darf.8) Dieses Entgelt unter-
liegt jedoch den Restriktionen des § 675 d 
III S. 2 BGB, wonach es angemessen und 
an den tatsächlichen Kosten ausgerichtet 
sein muss.9) Wenngleich zur konkreten 
Höhe des Entgelts in diesem Fall noch kei-
ne Rechtsprechung ergangen ist, so nahm 
das OLG Bamberg in seinem Urteil vom 
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19. Oktober 2011 zumindest zur Frage der 
Entgelthöhe bei einer Benachrichtigung 
über die Rückgabe einer Überweisung Stel-
lung. Dies kann auch auf das Entgelt für 
die Benachrichtigung über die Nichtaus-
führung einer Lastschrift übertragen wer-
den, da in beiden Fällen die Restriktionen 
des § 675 d III S. 2 BGB zu beachten sind. 
Die Entgelthöhe muss demnach an den 
konkret durch die Benachrichtigung ent-
standenen Kosten ausgerichtet sein. Daher 
dürfen beispielsweise die Kosten für die 
Kontrolle der Zahlungseingänge, die Prü-
fung der Ausführung, die Rückgabe der 
Überweisung oder die allgemeinen Perso-
nalkosten nicht in das Entgelt einfließen. 
Kosten für den Ausdruck der Benachrichti-
gung sowie deren Versand dürfen dagegen 
eingerechnet werden.

Darlehenskonten: Umstrittene  
Kontoführungsentgelte 

Mit Urteil vom 7. Juni 2011 hat der BGH 
monatliche Kontoführungsgebühren bei 

Darlehenskonten für unzulässig erklärt, da 
die Kontoführung im eigenen Interesse der 
Bank erfolge. Das Konto diene in erster 
Linie buchhalterischen und abrechnungs-
technischen Zwecken sowie zur Überwa-
chung der Zahlungen des Kunden. Jedoch 
hat der BGH in dieser Entscheidung an-
gedeutet, dass die Übersendung einer 
Jahresbescheinigung bei einem Darle-
hensvertrag als besondere Serviceleistung 
der Bank AGB-rechtlich vergütet werden 
könnte. Diese Andeutung wurde im Fol-
genden von verschiedenen Gerichten auf-
gegriffen. 

Das OLG Karlsruhe hat am 9. Juli 2012 
und am 15. August 2012 durch Be-
schlüsse erkannt, dass es sich bei einem 
Entgelt in Höhe von zwölf Euro für die 
jährliche Übersendung von Darlehenskon-
toauszügen um eine nach § 307 Abs. 3 
Satz 1 BGB kontrollfreie Festlegung des 
Preises handelt. Zur Begründung führt das 
Gericht aus, dass die Bank weder vom 
Gesetz noch aufgrund einer vertraglichen 
Nebenpflicht zur Erteilung eines solchen 

Auszuges verpflichtet ist und dieser auch 
nicht ausschließlich aus eigenem Interes-
se erteilt wird. Das Entgelt wird also für 
eine konkrete Gegenleistung vereinbart, 
die die Bank nur aufgrund dieser vertrag-
lichen Vereinbarung erbringen muss und 
erbringt. 

Anders als das OLG Karlsruhe vertritt das 
Landgericht Frankfurt am Main in seinem 
Urteil vom 6. März 2013 die Rechtsauf-
fassung, dass die Bank mit der Übersen-
dung der Jahresdarlehenskontoauszüge 
überwiegend eigene Interessen verfolgt, 
was zur AGB-rechtlichen Kontrollfähigkeit 
der Klausel und damit auch zu deren Un-
wirksamkeit führt. In diesem besonderen 
Fall wurden für den Kunden allerdings 
nach Zugang der Darlehensauszüge und 
Ablauf einer Ausschlussfrist zusätzlich 
alle Einwendungen gegen die auf dem 
Auszug erfassten Buchungen ausge-
schlossen. Nach Ansicht des Gerichts liegt 
ein solches Vorgehen eindeutig nicht im 
Kunden-, sondern allein im Bankinteres-
se, weshalb das Entgelt für unwirksam 
erklärt wurde.

Beide Gerichte gehen jedoch davon aus, 
dass zumindest eine Saldenbestätigung 
ohne weitere Rechtsfolgen im Interesse 
des Kunden liegt. Dies ist auch in der Sa-
che richtig, da eine solche Saldenbestäti-
gung gewerblich tätigen Kunden die Buch-
haltung erleichtert und Privatkunden eine 
zuverlässige Einschätzung ihrer Vermö-
genslage ermöglicht. Im Ergebnis sollte 
ein Entgelt für eine jährliche Saldenbestä-
tigung zulässig sein. Der Kunde muss 
dazu allerdings ein entsprechendes Ange-
bot der Bank im Hinblick auf die Erstel-
lung und Zusendung annehmen. 

Entgelte für Pfändungsschutzkonten 
nicht höher als bei Standardkonten 

Der Bundesgerichtshof hat am 13. Novem-
ber 2012 in zwei parallel gelagerten Revi-
sionsverfahren entschieden, dass die im 
Preis- und Leistungsverzeichnis eines Kre-
ditinstituts enthaltene Kontoführungsgebühr 
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für ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) im 
Verkehr mit Verbrauchern in der Regel  
unwirksam ist, wenn sich bei Umwandlung 
eines bestehenden Girokontos in ein  
P-Konto die Kontoführungsgebühr erhöht 
oder wenn bei der Neuein richtung eines  
P-Kontos die Kontoführungsgebühr über der 
eines üblicher-weise als Gehaltskonto an-
gebotenen Standardkontos mit vergleich-
barem Leis tungsinhalt liegt. 

Gemäß § 850 k Abs. 7 ZPO wird „das  
Girokonto als Pfändungsschutzkonto ge-
führt”, wenn das Kreditinstitut und der 
Kunde dies von vornherein vereinbaren 
oder der Kunde dies später verlangt. Das 
P-Konto stellt also keine besondere Kon-
toart im Vergleich zum herkömmlichen 
Girokonto dar und obliegt zudem einer 
gesetzlichen Verpflichtung.

Die Rechtsprechung in der Kritik:  
dogmatische Unschärfen

Die bisher dargelegte Rechtsprechung  
im Kontext Bankentgelte ist aus Sicht  
der Autoren kritisch zu bewerten. So ist 
bereits die Herleitung der einzelnen  
Fallgruppen durch die Rechtsprechung 
dogmatisch fragwürdig.10) Aber auch die 
Fallgruppen selbst sind nicht frei von  
Widersprüchen. 

So sind beispielsweise Sparkassen auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
verpflichtet, auf Verlangen für jede Person 
ein Girokonto zu eröffnen (Kontrahie-
rungszwang). Streng vom Grundsatz der 
Rechtsprechung aus gesehen, müsste die 
Sparkasse diese Konten kostenlos füh- 
ren, da insoweit eine gesetzliche Pflicht 
besteht (dritte Fallgruppe). Dass dies 
nicht im Sinne der Rechtsprechung sein 
kann, liegt auf der Hand.11) 

Selbst das Gesetz geht nicht davon aus, 
dass die Bank die ihr auferlegten ge-
setzlichen Verpflichtungen stets kosten-  
los erfüllen muss. So erhält sie bei He-
rausgabe- oder Auskunftspflichten auf 
strafprozes sualer Grundlage oder im steu-

erlichen Verwaltungsverfahren eine Auf-
wandsentschädigung, die letztlich sogar 
der Bankkunde tragen muss.12)

Generell lässt sich in Bezug auf die Fall-
gruppen der Rechtsprechung sagen, dass 
jede Fallgruppe eine gewisse Berechti-
gung besitzt. Aufgrund ihrer Pauschalität 
sind diese allerdings nicht in der Lage, 
zulässige von unzulässigen Bankentgel-
ten allgemeingültig abzugrenzen.13)

Verursachungsprinzip von der  
Rechtsprechung mehrheitlich abgelehnt 

Neben diesen dogmatischen gibt es auch 
wirtschaftliche Kritikpunkte gegen eine 
solche Abgrenzung. Bankentgelte sollen 
die Kosten nämlich dem jeweiligen Verur-
sacher auferlegen. Wenn ein Wirtschafts-
unternehmen im Markt bleiben will,  
muss es möglichst alle Kostenbestand-
teile an seine Kunden weitergeben kön-
nen. Dazu zählt auch, diese Kosten nicht 
nur über einen Einheitspreis weiterzurei-
chen, sondern verursachungsgerecht.14) 
Dieses sogenannte Verursachungsprinzip 
wurde jedoch von der Rechtsprechung 
mehrfach mit unterschiedlicher Argumen-
tation abgelehnt.

Um die Problematik einer solchen pau-
schalen Rechtsprechung aufzuzeigen, 
bietet sich der Vergleich mit einem  
Leasingvertrag an. Least man beispiels-
weise ein Auto für 20 000 Kilometer  
im Jahr, zahlt man eine bestimmte von 
der Laufleis tung abhängige Leasingrate. 
Werden die vereinbarten Jahreskilometer 
überschritten, fällt für jeden Mehrkilometer 
ein fest definiertes Entgelt an. 

Dieses Vorgehen liegt darin begründet, 
dass der Leasinggeber im Voraus den 
voraussichtlichen Wert des Fahrzeugs 
nach Ablauf der Leasingzeit mit der zu-
grunde gelegten Laufleis tung kalkuliert. 
Da eine höhere Laufleis tung den prognos-
tizierten Restwert weiter herabsetzt als 
kalkuliert, müssen zu viel gefahrene Kilo-
meter entsprechend vergütet werden. Hier 
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käme nun auch niemand auf die Idee, 
dem Leasinggeber die Nutzung dieser 
Entgeltklausel mit dem Argument zu un-
tersagen, das Verursacherprinzip gelte im 
vertraglichen Vergütungsrecht nicht bezie-
hungsweise sei dort bedeutungslos.

Von Preisen ausgehende  
Steuerungswirkung missachtet 

Durch die Ablehnung des Verursachungs-
prinzips missachtet die Rechtsprechung 
die von Preisen ausgehende Steuerungs-
wirkung. Dies lässt sich am Beispiel des 
Schalterurteils verdeutlichen. 

Hier kann der Preis seine Signalwir-
kung nicht entfalten, da die Bank die hö-
heren Kosten einer Auszahlung am Schal-
ter im Vergleich zum Automaten nicht an 
die Kunden weitergeben darf. 

Auch die Lenkungsfunktion des 
Preises ist ausgeschaltet, da der Kunde 
durch eine Preisdifferenzierung nicht zu 
Abhebungen am Geldautomat motiviert 
werden kann. Zuletzt kann der Kunde über 
den Preis nicht mehr zum maßvollen Um-
gang mit Schalterauszahlungen veran-
lasst werden, weshalb der Preis auch 
keine Erziehungsfunktion mehr erfüllen 
kann.15) 

Quersubventionierungen  
sind die Folge 

Dies führt unweigerlich zu Fehlalloka-
tionen durch notwendige Quersubventio-
nierungen. Da die Bank ihre Leistungen 
nicht nach der tatsächlichen Verursa-
chung bepreisen darf, muss sie diese 
Kosten über ein höheres (erlaubtes) 
Grundentgelt an alle Kunden weitergeben. 
Dies wirkt sich zum einen negativ auf 
diejenigen Kunden aus, die die kosten-
intensiven Leistungen wenig in Anspruch 
nehmen und diese nun über ein höheres 
Grundentgelt dennoch mittragen müssen. 
Auf der anderen Seite werden diejenigen 
Kunden bevorteilt, die ein solches „ver-

schwenderisches Verhalten” an den Tag 
legen.16)

Ein geeigneteres Kriterium zur Abgrenzung 
zwischen kontrollfähigen und nicht kon-
trollfähigen Entgelten lässt sich finden, 
indem man den Grund für richterliche Ein-
griffe in die Preisbildung untersucht. Eine 
richterliche Kontrolle darf nämlich nur 
stattfinden, wenn aufgrund eines Markt-
versagens Markt und Wettbewerb die An-
gemessenheit der Entgelte nicht mehr si-
cherstellen können.17) Solange das Entgelt 
am Marktmechanismus teilnimmt, muss 
dieses der Kontrolle durch Gerichte entzo-
gen werden.18) Dies ist dann der Fall, 
wenn ein verständiger, umsichtig und 
kritisch prüfender Durchschnittsverbrau-
cher das Entgelt zur Kenntnis nimmt und 
es in seine Abschlussentscheidung einbe-
zieht.19) 

Im beschriebenen Leasingfall bei-
spielsweise würde dies zu einer Kontroll-
freiheit des Entgelts führen, da dem 
Durchschnittsverbraucher bekannt ist, 
dass eine erhöhte Laufleistung gesondert 
zu vergüten ist. 

Auch im Falle des Entgelts für die 
Pfändungsbearbeitung liefert dieses Krite-
rium zuverlässige Ergebnisse. Ein Durch-
schnittsverbraucher rechnet nicht damit, 
später einmal einer Pfändung ausgesetzt 
zu sein. Aus diesem Grund fließt das Ent-
gelt für deren Bearbeitung auch nicht in 
seine Abschlussentscheidung ein und ist 
somit kontrollfähig. 

Marktwirtschaftlicher Lösungsansatz als 
Alternative 

Die Rechtsprechung im Zusammenhang 
mit Bankentgelten kann erhebliche Aus-
wirkungen auf das Bankgeschäft haben. 
Insbesondere Entgelte, die einen bestimm-
ten unbeschränkten Teilbetrag des Um-
satzes als Entgelt festlegen, können an 
den Maßstäben des § 138 BGB scheitern. 
Gleichwohl haben diese bis dato noch 
keine Beachtung in der Rechtsprechung 

gefunden, die bisher Entgelte anhand der 
§§ 305 ff. BGB und den von ihr entwi-
ckelten Fallgruppen prüft. 

Aus Sicht der Autoren weist die Ansicht der 
Rechtsprechung erhebliche dogmatische 
Unschärfen auf und blendet wirtschaftliche 
Realitäten konsequent aus. Als bessere 
Alternative bietet sich ein marktwirtschaft-
licher Lösungsansatz an. Hierbei werden 
Entgelte dann unkontrolliert belassen, 
wenn sich der Durchschnittsverbraucher 
im Bewusstsein um dieses Entgelt für die 
betreffende Dienstleistung entscheidet.

Das Thema Bankentgelte wird aufgrund 
der Neuregelungen des Zahlungsver-
kehrsrechts auch weiterhin im Fokus des 
Rechtsprechung stehen. Insbesondere in 
diesem Bereich sollte die Entwicklung der 
Rechtsprechung genau verfolgt werden, 
um zum einen negative Folgen zu ver-
meiden, zum anderen aber auch, um  
Zugang zu neuen Entgelten mit positiver 
Wirkung auf das Provisionsergebnis zu 
eröffnen. 
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